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Präsident des Nationalrats 
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1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.725.648  

Wien, am 14. Dezember 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Herr, Kolleginnen und Kollegen haben am 14. Okto-

ber 2021 unter der Nr. 8272/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Wer 

betreut die Twitter-Accounts im Bundeskanzleramt?“ an meinen Amtsvorgänger gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 11: 

1. Wer hat den oben beschrieben Tweet auf dem Twitter-Account von Sebastian Kurz 

gepostet? 

a. Hat dieselbe Person diesen Tweet auch auf dem Twitter-Account von BK Schal-

lenberg gepostet? 

2. Wer hat den entsprechenden, oben beschrieben Tweet auf dem Twitter-Account von 

BK Schallenberg gepostet? 

3. Wie viele MitarbeiterInnen des BKA haben Zugriff auf den Twitter-Account von BK 

Schallenberg? 

4. Haben Personen, die nicht für das BKA arbeiten, Zugriff auf den Twitter-Account von 

BK Schallenberg? 
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5. Hat die Person, die diesen Tweet auf dem Twitter-Account von Sebastian Kurz bzw. 

dem Twitter-Account von BK Schallenberg abgesetzt hat, am 14.10.2021 für das Bun-

deskanzleramt gearbeitet? 

6. Wenn ja, warum wurde in der der Anfragebeantwortung 1256/AB vom 11.5.2021 

angegeben, dass vom BKA nur der Twitter-Account „@bkagvat“ betreut bzw. geführt 

wird?Ist die Aussage, dass vom BKA nur der Twitter-Account „@bkagvat“ betreut 

bzw. geführt wird, zutreffend? 

a. Wenn nein, welche Twitter-Accounts werden vom BKA betreut? 

7. Welche Social-Media-Accounts werden vom BKA zum Zeitpunkt der Anfragebeant-

wortung betreut? 

8. Hatten MitarbeiterInnen des BKA am 14.10.2021 Zugriff auf Accounts von Sebastian 

Kurz? 

a. Wenn ja, warum? 

b. Wenn ja, gab es für diesen Fehler Konsequenzen und wenn ja, welche? 

c. Wenn nein, warum wurde ein Tweet, der eigentlich für den Twitter-Account von 

BK Schallenberg gedacht war, ident auf dem Twitter-Account von Sebastian Kurz 

gepostet? 

9. Haben MitarbeiterInnen des Bundeskanzleramts zum Zeitpunkt der Beantwortung 

dieser Anfrage Zugriff auf diverse Social-Media-Accounts von Sebastian Kurz? 

a. Wenn ja, warum? 

b. Wenn nein, wann wurde der Zugang von MitarbeiterInnen des BKA auf Social-

Media-Accounts von Sebastian Kurz gestoppt? 

10. Können Sie ausschließen, dass MitarbeiterInnen des BKA nach wie vor Social-Media-

Accounts von Sebastian Kurz betreuen? 

11. Sebastian Kurz hat am 14.10.2021 ebenfalls ein Video auf Facebook (vgl.: 

https://www.facebook.com/sebastiankurz.at/videos/1512978845734611/) gepos-

tet. Wurde dieses Video von MitarbeiterInnen des Bundeskanzleramtes gepostet? 

Das Bundeskanzleramt betreibt den Twitter-Account @bkagvat zur Information über seinen 

Wirkungsbereich. Auf diesen offiziellen Twitter-Account des Bundeskanzleramts bezog sich 

die Antwort auf die parlamentarische Anfrage Nummer 1252/J vom 11. März 2020. 

Daneben wird im Bundeskanzleramt ein persönlicher Twitter-Account des Bundeskanzlers 

betreut, der auch Gegenstand dieser Anfrage ist. Im Rahmen des Regierungswechsels 

wurde offenbar über die alten Accountdaten ein Tweet abgesendet. Dieser Fehler wurde 

umgehend behoben. 
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Das Bundeskanzleramt hat keinen Zugriff auf den Twitter-Account meines Amtsvorgängers 

mehr. 

Zu den Fragen 12 und 13: 

12. Wie viele Personen arbeiten mit Stand vom 14.10.2021 im Bereich Social-Media und 

Presse & Kommunikation im Bundeskanzleramt? 

a. Wie viele Personen davon arbeiten im Bereich Social-Media? 

b. Wie viele Personen davon arbeiten im Bereich Presse & Kommunikation? 

c. Wie hoch sind die monatlichen Personalkosten für diese Personen? 

13. Haben Sie alle Personen, die in der vorangegangenen Frage beschriebenen Bereichen 

arbeiten, übernommen? 

a. Wenn nein, warum nicht und wer wurde nicht übernommen? 

b. Wenn ja, arbeiten mit Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage Gerald Fleisch-

mann und Johannes Frischmann im Bundeskanzleramt? 

Ich darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 8271/J vom 14. Okto-

ber 2021 verweisen. Ich habe einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beschrie-

benen Bereiche übernommen, wobei aus dem Kabinett meines Amtsvorgängers ein Mitar-

beiter des Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Rupert Reif, BA mit 11. Oktober 2021 ausgeschie-

den ist. Das Dienstverhältnis von Mag. Gerald Fleischmann wurde auf eigenen Wunsch mit 

Ablauf des 31. Oktober 2021 aufgelöst. Johannes Frischmann, MSc ist mit 6. Dezember 2021 

aus dem Bundeskanzleramt ausgeschieden. 

 

 

Karl Nehammer
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